
§ 1	 Allgemeines — Geltungsbereich
(1)	 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entge-

genstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestel-
lers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2)	 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)	 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unter-
nehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2	 Angebot — Angebotsunterlagen — Vertragsinhalt
(1)	 Unsere vorvertraglichen Mitteilungen, insbesondere Ange-

bote, Beschreibungen, Kostenvoranschläge sind, außer bei 
ausdrücklicher Vereinbarung, freibleibend.

(2)	 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu quali-
fizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen 
annehmen.

(3)	 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung.

(4)	 Wir behalten uns vor, bei Auftragsausführung technische 
Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus dem Fortschritt 
der technischen Entwicklung ergeben oder sich im Einzelfall 
im Interesse der Leistungsfähigkeit der Anlage als sachdien-
lich erweisen.

§ 3	 Preise — Zahlungsbedingungen
(1)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, 
diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir behalten uns 
das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn 
nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kosten-
erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir 
dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(2)	 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3)	 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Verein-
barung.

(4)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen 
ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzli-
chen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(5)	 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(6)	 Beim erstmaligen Kauf auf Rechnung behalten wir uns vor, zur 
Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Beurteilung 
der Bonität des Bestellers gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Hierzu übermitteln 
wir personenbezogene Daten des Bestellers (Anrede, Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift sowie ggf. Angaben zum 
Unternehmen) an die First Debit GmbH, Am Hülsenbusch 23, 
59063 Hamm. First Debit kann zur Bonitätsbewertung Infor-
mationen aus eigenen Datenbeständen sowie Auskünfte der 
SCHUFA Holding AG sowie den Wirtschaftsauskunfteien CRIF 
GmbH und der Experian GmbH heranziehen. Die erhaltenen 
Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines 

§ 4	 Lieferzeit
(1)	 Von uns angegebene Liefertermine sind grundsätzlich freiblei-

bend. Der Beginn im Einzelfall ausdrücklich fest vereinbarter 
Lieferzeiten setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus.

(2)	 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.

(3)	 Ebenfalls bleibt richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung 
vorbehalten. Wir werden den Besteller unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und 
im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung dem 
Besteller unverzüglich erstatten.

(4)	 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berech-
tigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiterge-
hende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(5)	 Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

(6)	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt 
ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(7)	 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8)	 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

(9)	 Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede 
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(10)	 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers 
bleiben vorbehalten.

(11)	 Wir sind zu Teilleistungen berechtigt. In diesem Fall können 
wir Teilzahlungen verlangen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

www.tekko-ga.com

Zahlungsausfalls (Score-Wert) verwenden wir ausschließlich 
für die Entscheidung, ob eine Umstellung der Zahlungsart 
„Kauf auf Rechnung“ gewährt werden kann.  
Weiterführende Informationen zur Datenverarbeitung 
erhalten Sie unter https://www.tekko-ga.com/datenschutzer-
klaerung/
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§ 7	 Gesamthaftung
(1)	 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 

vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschä-
den gemäß § 823 BGB.

(2)	 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Er hat eine angemessene Frist abzuwarten, bis wir über das 
weitere Vorgehen im Rahmen der Nacherfüllung entschieden 
haben. Erst nach unserer Entscheidung darf der Händler mit 
einer Reparatur beginnen, eine Neulieferung zusagen oder 
sich auf die Unzumutbarkeit der von seinem Käufer gewähl-
ten Nacherfüllungsalternative berufen. Auf unser Verlangen 
hat der Händler das beanstandete Produkt einzusenden.

(9)	 Die Haftung ist insbesondere ausgeschlossen für Schäden, 
die als Folge einer strafbaren Handlung (z. B. Raub, Diebstahl, 
etc.) dem Besteller oder Dritten entstehen. Dasselbe gilt für 
Folgekosten, die durch eine Funktionsstörung einer Gefahren-
meldeanlage entstehen können, wie z.  B. durch den Einsatz 
der Polizei, Feuerwehr oder eines Bewachungsunternehmens.

(10)	 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr. 
Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB 
(Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), 
§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke). Die 
im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer 
Verjährungsfrist von drei Jahren. § 479 BGB bleibt unberührt.

(11)	 Die Verjährungsfristen nach Abs. 10 gelten auch für sämtliche 
Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel im 
Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundla-
ge des Anspruchs.

(12)	 Die Verjährungsfristen nach Abs. 10 und Abs. 11 gelten mit 
folgender Maßgabe:  
a)	 Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle  
	 des Vorsatzes. 
b)	 Die Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn wir den  
	 Mangel arglistig verschwiegen haben. 
c)	 Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzan- 
	 sprüche zudem nicht in den Fällen der Verletzung des  
	 Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit,  
	 bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei  
	 einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Ver- 
	 letzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesen Fällen  
	 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

(13)	 Die ordnungsgemäße Funktion von TEKKO-Produkten setzt 
voraus, dass Beratung, Planung sowie Montage, Inbetriebnah-
me und Wartung durch einen geschulten Installationsbetrieb 
erfolgt. Wir lehnen jegliche Haftung für Funktonsbeeinträch-
tigungen und Störungen ab, die darauf zurückzuführen sind, 
dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt wurden.

§ 6	 Mängelhaftung — Verjährung — Haftungsbegrenzung
(1)	 Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser 

seinen nach § 377 HGB bestehenden Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)	 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unse-
rer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 
oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 
Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde.

(3)	 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4)	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – einschließlich Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen – beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertrags-
verletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

(5)	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (d. h. eine 
Vertragspflicht, deren Verletzung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages und die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet) verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.

(6)	 Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens 
statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rah-
men von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schadens begrenzt.

(7)	 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8)	 Die §§ 478, 479 BGB (Lieferregress bei Verbrauchsgüterkauf) 
bleiben unberührt. In diesem Fall hat uns der Händler inner-
halb von fünf Tagen über jede Sachmängelrüge seiner Käufer 
zu benachrichtigen, ansonsten gilt die Ware als genehmigt. 

www.tekko-ga.com

§ 5	 Erfüllungsort — Gefahrenübergang — Entsorgung & 
Verpackung

(1)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2)	 a)	 Der Besteller ist verpflichtet, die warenbegleitenden 
	 Informationen von TEKKO bei der Entsorgung der 
	 Ware zu beachten und sicherzustellen, dass die Ware 
	 ordnungsgemäß nach Maßgabe der gesetzlichen Vor- 
	 schriften entsorgt wird. Die Entsorgung hat der Besteller 
	 auf seine Kosten vorzunehmen. Bei Weiterverkauf der 
	 Ware oder ihrer Bestandteile, hat der Besteller diese 
	 Verpflichtung auf den nächsten Käufer zu übertragen. 
b)	 Transportverpackungen, Verkaufs- und Umverpackungen, 
	 die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten 
	 Endverbrauchern als Abfall anfallen, Verkaufs- und 
	 Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit 
	 nach § 7 Abs. 5 (VerpackG) eine Systembeteiligung nicht 
	 möglich ist, oder Verpackungen schadstoffhaltiger Füll- 
	 güter kann der Besteller zur Entsorgung auf eigene 
	 Kosten zu TEKKO zurückbringen

(3)	 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit 
anfallenden Kosten trägt der Besteller.
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§ 8	 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)	 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-
nehmen. 

(2)	 In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rück-
tritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns 
liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(3)	 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behan-
deln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspek-
tionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(4)	 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 
der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(5)	 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages 
(einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

(6)	 Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.

(7)	 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbei-
tet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, 
einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(8)	 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleinei-
gentum oder Miteigentum für uns.

§ 9	 Rechte an Software
(1)	 Sämtliche Programme bleiben Eigentum von TEKKO. Program-

me, Dokumentationen und nachträgliche Ergänzungen dürfen 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEKKO Dritten 
nicht zugänglich gemacht und vorbehaltlich einer Siche-
rungskopie auch für eigene Zwecke weder kopiert noch sonst 
irgendwie vervielfältigt werden.

(2)	 An Programmen, dazugehörigen Dokumentationen und 
nachträglichen Ergänzungen wird ein nicht ausschließliches 
und nicht übertragbares Nutzungsrecht zum Betrieb der Ware 
eingeräumt, für die die Programme hergestellt und geliefert 
werden. Für Programme und Dokumentationen, die im Auf-
trag des Bestellers angefertigt wurden, werden dem Besteller 
in jeweils vertraglich vereinbarter Anzahl Einzellizenzen für 
Endkunden um Umfang eines nicht ausschließlichen und 
nicht übertragbaren Nutzungsrechts gewährt.

(3)	 Quellcodes werden nur aufgrund einer gesonderten schrift-
lichen Vereinbarung zur Verfügung gestellt.

§ 10	 Datenschutz
(1)	 TEKKO ist berechtigt, personenbezogene Daten des Bestellers 

zu verarbeiten und an verbundene Unternehmen der TEKKO 
Gruppe zu übermitteln, sofern dies für die Abwicklung des 
Rechtsgeschäftes erforderlich ist oder betroffene Personen 
eingewilligt haben.

(2)	 Betroffene Personen haben das Recht, Auskunft über die zu 
ihrer Person verarbeiteten Daten und deren Verarbeitungs-
zweck zu erhalten. Etwaige Auskunftsersuchen sowie geltend 
gemachte weitere Betroffenenrechte werden von TEKKO unter 
Beachtung bestehender Datenschutzbestimmungen bearbei-
tet und erfüllt.

§ 11	 Gerichtsstand — Erfüllungsort
(1)	 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz 

Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch 
an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

(2)	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UN‑Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

(4)	 Zusätzlich gelten die nachstehenden „Ergänzende Hinweise 
zu den Verkaufsbedingungen“.
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(9)	 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung 
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen.

(10)	 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
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9 Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch dazu ver-
pflichtet.

6100428 | Stand: 11/2025

7 Abwicklung von Gewährleistungsfällen
Zur Prüfung des Gewährleistungsanspruchs muss dem Gerät bezie-
hungsweise der Baugruppe eine Kopie des Lieferscheins beigefügt 
werden. Prüf- beziehungsweise Seriennummernaufkleber der Bau-
gruppen und werksinterne Kennzeichnungen dürfen nicht entfernt 
oder unleserlich gemacht werden.

8 Abwicklung von Instandsetzungsaufträgen
a) Das Zusenden von defekten Geräten betrachten wir als In-
standsetzungsauftrag, falls keine anderen Hinweise (zum Beispiel 
Reklamation bzw. Anforderung eines Kostenvoranschlags) auf den 
Lieferpapieren vermerkt sind.
b) Die für die Überprüfung und/oder Instandsetzung entstehenden 
Kosten richten sich nach unserer aktuellen Preisliste. Zu den für die 
Überprüfung und Instandsetzung entstehenden Kosten kommen 
Kosten für Material, Verpackung und Versand.
Kostenvoranschläge können auf Wunsch erstellt werden, sind 
jedoch kostenpflichtig. Bei Auftragserteilung werden diese Kosten 
angerechnet.
c) Mit jedem Instandsetzungsauftrag wird – soweit zutreffend – 
der Firmwarestand des Gerätes auf Aktualität überprüft. Soweit 
technisch sinnvoll und möglich wird die Firmware kostenpflichtig 
aktualisiert, außer der Kunde hat dem ausdrücklich mit Erteilung 
des Instandsetzungsauftrages widersprochen. TEKKO ist darauf 
aufmerksam zu machen, wenn ein Gerät eine kundenspezifische 
Firmware enthält und diese im Rahmen der Instandsetzung nicht 
aktualisiert werden darf.
d) Für die fachgerechte Entsorgung von ausgedienten oder nicht zu 
reparierenden Geräten gelten entsprechende Kostenpauschalen.
Geräte, die unter den Geltungsbereich des ElektroG fallen sowie 
Batterien und Akkumulatoren werden nach Gebrauch kostenlos 
zurückgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt, 
sofern sie von uns hergestellt oder bei uns gekauft wurden und uns 
kostenfrei zugestellt werden.

6 Stand der Technik / Software
Softwaregesteuerte Geräte unterliegen einer Fortentwicklung 
beziehungsweise einer Erweiterung der Leistungsmerkmale. Durch 
diese Änderungen ist nicht auszuschließen, dass bereits ausgelie-
ferte Parametriergeräte oder zugehörige Parametriersoftware nicht 
mehr vollständig kompatibel zu aktuellen Geräten sind. Ebenso las-
sen sich in seltenen Fällen ältere Geräte nicht mehr mit erst später 
entwickelten Zusatzplatinen nachrüsten. Eine Aktualisierung älterer 
Geräte ist deshalb nicht in jedem Fall gegeben.
Aktuelle Softwarestände und diesbezügliche Inkompatibilitäten 
werden in der jeweiligen technischen Beschreibung, in Hinweis-
blättern zu den Geräten beziehungsweise auf unserer Homepage 
veröffentlicht.
Eine aktuelle Softwareversion entspricht bei der Freigabe immer nur 
dem Stand der Technik.

Ergänzende Hinweise zu den Verkaufsbedingungen

1 Mindestbestellwert
Bei eingehenden Bestellungen bis zu einem Warenwert von 
€ 75,00 netto wird ein Mindermengenzuschlag von € 15,00 berech-
net.

2 Rücknahme bestellter, mangelfreier Ware
Wir sind zur Rücknahme bestellter, mangelfreier Ware nicht ver-
pflichtet. Sollten wir uns hierzu gleichwohl bereiterklären, gilt:

a)	 Rücksendungen können erst nach Vorankündigung des  
	 Kunden und Freigabe durch uns erfolgen. Eine Rück- 
	 nahme setzt den ungebrauchten und originalverpackten  
	 Zustand von Produkten sowie ein intaktes Verpackungs- 
	 siegel voraus; sie kann nur innerhalb von sechs Wochen  
	 ab Auslieferung bzw. Versendung durch TEKKO  
	 erfolgen.
b)	 Bei Vereinbarung einer Rücknahme vergeben wir eine  
	 Rücklieferungsnummer (RLN). Diese RLN ist dann auf  
	 den Lieferpapieren der Rücksendung zu vermerken.  
	 Die Rücksendung hat stets frei zu erfolgen. Allen Rück- 
	 sendungen sind Kopien der betreffenden Lieferscheine  
	 von uns beizufügen.
c)	 Rücksendungen ohne RLN sowie Rücksendungen, die  
	 die weiteren unter 2 a) und b) genannten Rücknahme- 
	 voraussetzungen nicht erfüllen, werden  
	 - entweder zu Lasten des Kunden ungeprüft retourniert  
	 oder 
	 - in Absprache mit dem Kunden überprüft und  
	 dabei anfallende Kosten bei Gutschrift des Warenwerts  
	 in Abzug gebracht.
d)	 TEKKO behält sich in jedem Fall vor, in Abhängigkeit  
	 vom Warenwert und dem Umfang der Rücksendung  
	 eine Kostenpauschale zu verrechnen, mindestens jedoch  
	 40 €. Diese Kostenpauschale wird auch erhoben, wenn  
	 Waren unter wahrheitswidriger Vorspiegelung der  
	 Unversehrtheit zurückgesandt werden. Die Geltend- 
	 machung weiteren Schadensersatzes (Kosten der  
	 Prüfung auf Gebrauchsspuren und gegebenenfalls  
	 erneuten Verpackung der Ware) bleibt vorbehalten; im  
	 Fall der Geltendmachung des Schadensersatzes wird die  
	 Kostenpauschale angerechnet.

3 Verwendung von Baugruppen unter Berücksichtigung der EMV-
Richtlinien

Für die Verwendung von Einzelplatinen wie zum Beispiel Übertra-
gungseinrichtungen, Erweiterungs- und Austauschbaugruppen für 
EMZ sowie Einbaunetzteilen ist zu beachten, dass diese Baugruppen 
zum Einbau in die von TEKKO vorgegebenen Gehäuse vorgesehen 
sind, ensprechend der TEKKO-Montage- und Verdrahtungspläne. 
Die werkseitige CE‑Kennzeichnung der Baugruppen ist nur gültig in 
diesen Anwendungen.
Werden die Baugruppen in anderer Weise als von TEKKO vorgesehen 
verwendet, ist der Errichter/Hersteller dieser Anlage selbst verant-
wortlich für die Einhaltung der Richtlinien für das CE‑Zeichen bzw. 
der VDE‑Bestimmungen und hat eine entsprechende Konformitäts-
erklärung über die Einhaltung der entsprechenden Richtlinien selbst 
zu erstellen.
Der Anschluss von Baugruppen an das 230-V‑Versorgungsnetz darf 
nur von einer Elektrofachkraft gemäß den VDE‑Bestimmungen 
vorgenommen werden.

4 Funktechnik
Durch bauliche Maßnahmen, örtliche Veränderungen oder Fremd-
einwirkung kann es dazu kommen, dass sich die Ausbreitungsbe-
dingungen für Funkwellen ändern. Dies kann dazu führen, dass die 
korrekte Funktion der Funk-Komponenten nicht mehr gewährleistet 
ist oder funkbetriebene Komponenten überhaupt nicht mehr be-
trieben werden können.
Im konkreten Fall bedeutet dies, dass Umbauarbeiten an der Anlage 
notwendig werden bzw. die betroffenen Funk-Komponenten durch 
drahtgebundene Komponenten ersetzt werden müssen. Dieser 
Umstand und die dadurch entstandenen Folgekosten werden von 
TEKKO nicht übernommen und haben auch kein Rückgaberecht der 
verwendeten Produkte zur Folge.

5 Reklamationen von Batterien und Akkumulatoren
Reklamationen von vermutlich fehlerhaften Batterien und Akkumu-
latoren können nur bearbeitet werden, wenn zur beanstandeten 
Batterie/Akkumulator entsprechende Angaben über Einsatzdauer, 
-ort und Art der Verwendung sowie des festgestellten Fehlers 
beigefügt sind.
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